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Seit dem letzten Jahr sehen sich alle Schulen in der besonderen Herausforderung zur Be-
schulung von Schülerinnen und Schülern, die der deutschen Sprache nicht oder nur unzu-
reichend mächtig sind. Beispielsweise mit der individuellen Einrichtung von Sprachförder-
klassen oder der Teilnahme der Berufsbildenden Schulen am SPRINT-Projekt tragen die 
Schulen nachhaltig zur Integration bei. 
 
 
Schullastenausgleich 
 
Nach dem Niedersächsischen Schulgesetz hat sich der Landkreis im Sekundarbereich an 
den laufenden Kosten der gemeindlichen Schulträger zu beteiligen. Durch Veränderungen im 
Verhältnis der Anzahl der Schüler, die Schulen des Landkreises besuchen, zur Anzahl der 
Schüler, die gemeindliche Schulen besuchen, ist der gesetzliche Erstattungssatz zum Ab-
rechnungsjahr 2012 erstmals auf 55 % gefallen, nachdem er vorher viele Jahre 60 % betra-
gen hatte.  
 
Zum Abrechnungsjahr 2014 konnte in Abstimmung mit den gemeindlichen Schulträgern das 
bisherige Abrechnungsverfahren durch ein Pauschalsystem ersetzt werden, welches Zuwei-
sungen bestehend aus Sockel- und Schülerbeträgen vorsieht. Darüber hinaus hat jeder 
Schulträger das Recht, im Folgejahr eine Spitzabrechnung und damit die gesetzliche Beteili-
gung zu verlangen. In Einzelfällen erstattet der Landkreis die Kosten für gemeindliche Gym-
nasialbereiche weiterhin in voller Höhe. 
 
 
Kreisschulbaukasse 
 
Nach § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes haben die Landkreise ihren kreisangehö-
rigen Gemeinden, Samtgemeinden und deren Zusammenschlüssen im Primarbereich Zu-
wendungen in Höhe von mindestens einem Drittel der notwendigen Schulbaukosten und in 
den Sekundarbereichen Zuwendungen in Höhe von mindestens der Hälfte dieser Kosten, 
wahlweise als verlorener Zuschuss oder als zinsloses Darlehen, zu gewähren.  
 
Zur Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung hat der Kreistag nach intensiven Bera-
tungen schließlich in seiner Sitzung am 11.12.2015 die Umstellung der Kreisschulbaukasse 
auf Darlehensbasis beschlossen, verbunden mit einem kleineren verlorenen Zuschuss, wenn 
der Schulträger freiwillig auf das zinslose Darlehen verzichtet. 
 
 
Bildungsregion Niedersachsen 
 
Das Land Niedersachsen und der Landkreis Rotenburg (Wümme) wollen sich im Bereich 
Bildung stärker vernetzen. Dazu haben Landrat Hermann Luttmann und die niedersächsi-
sche Kultusministerin Frauke Heiligenstadt am 02.12.2015 einen Kooperationsvertrag unter-
zeichnet.  
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Ministerin Heiligenstadt und Landrat Luttmann bei der Vertragsunterzeichnung 

 
Ziel ist der Aufbau einer Bildungsregion Landkreis Rotenburg (Wümme), in der unterschiedli-
che Bildungsakteure konzertiert zusammenwirken. Keimzelle sollen dabei die Landesschul-
behörde und der Landkreis sein. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass die klassische Auftei-
lung der Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen für den Bereich der schulischen 
Bildung schon längst nicht mehr alle Herausforderungen und Chancen im Bildungsbereich 
abdeckt. Bildung bedeutet lebenslanges Lernen und geschieht  auch außerhalb von Schule 
in vielerlei lokalen Kontexten. Gute, vernetzte Bildungsangebote und eine passgenaue Be-
gleitung der Menschen bei den Übergängen zwischen verschiedenen Bildungsabschnitten 
sind ein wesentlicher Standortfaktor. Deshalb übernehmen Kommunen zunehmend Verant-
wortung für die Planung und Koordination von Bildungsangeboten vor Ort und erhalten dabei 
auch Unterstützung vom Land. 
 
Das Land verpflichtet sich durch die Abordnung einer Lehrkraft für zunächst drei Jahre, die 
Bildungsregion personell zu unterstützen und damit auch die schulische Sichtweise einzu-
bringen. Der Landkreis bringt seinerseits eine erfahrene Verwaltungskraft mit ein und sorgt 
für die organisatorische Ausstattung. 
 
 
Medienzentren im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
Die Medienzentren in Bremervörde und Rotenburg sind in erster Linie Anlaufstellen für Lehr-
kräfte und Erzieher/innen in allen Fragen des Einsatzes audio-visueller Medien in Lernpro-
zessen. Weil Lernen ohne Medien nicht möglich ist, hat die Medienbildung und die medien-
pädagogische Beratung eine besondere Bedeutung. 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen in ihrer Schulzeit die Möglichkeit haben, das syste-
matische Lernen mit und über Medien erfolgreich erwerben zu können. 
Unter Medienkompetenz werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die 
für ein sachgerechtes, selbst bestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in 
einer von (digitalen) Medien geprägten Welt erforderlich sind. 
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